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. .Kolleld~liste für das Jahr 1963. 
Für das Jahr 19/m rwerlden hiermit folgiende Kollekten 
angeoronet, die in sämtlichen Kirchen im Bereich der 
Evangelisch~therischen Landeskirche !Mecklenburgs 
ein~usammeln sind: 

1. Januar 1(Neujahr): 
Fi,ir das Dialkonische Wer'k unserer !Landeskirche, 
Innere 1Mission und 1Ji.illlfswerlk · 

61. Januar (Epiphanlias): 
!Für die Heideamission 

l~. Januar 1(1'. S. n .. Epiph:): 
Für die ei•gene Kirch1gemeiinde 

20. Januar 1('2. S. n. Epiph.): 
Für die Ohristenlehre 

2'7. Januar (.3. S. n .. Epiph.): 
!Für die eigene Kirch~einldie 

3. 'Februar 1(letzter S. n.. Epiph.): 
iFür das Augustenstift in Schwerin 

10. 'Felbruar •(Septuagesimä!): 
Für die eigene Kirch·gemeinlde 

17'. Februar 1(Sexa:gesimä): 
Für dle inner1ldrchlichen Au•fgaben der Vereinig
ten Evanigelisch..J..iutherischen Kirche Deutsch
lands 

24. Februar 1(Estomihi): 
iFür besondere 'Notstände in uns•erer La·ndes
lkirche 

211. Februar 1(IBuß- und Bettag:): 
'Für die eigene Kirchgemeinde 

3. März (lnrvocavh): 
Für die eigene Kirchgemei?de 

10~ März 1CReminiscere): 
Für den Wiederaufüau und die Wiederinstand
setzung zerstörter oder beschädigter ev.-luth. 
Kirchen in Mecklenburg 

17. März (OkuU): 
'Für die eigene Kirch1gemeinde 

:M. März 1(1Lätare): 
Für d1e ökumernische Arbeit d'er Evangelischen 
Kirche in Deutschland 

3L März 1(Judi:ka): 
Für die eigene Kirchgemeinde 

7. April '(!Palmarum): 
'Für die Ohristenllehre 

12. April ('.Karfreitag): 
Für das Diakonissenmutterhaus st1ft Bethlehem 
in Ludwigslust 

14. April •(Ostersonntag): · . 
. 'Für die eigene Kirchgemeinde 

15. April.1(0stermontag): 
'Für die Alters- und Kiniderheiine. d!;lr In·neren 
!Mission 

21. April •(Quasimodogeniti): 
'Für die eigene K.frchgemeinde 

28. April l(IMis. Domini): 
·Für gesamtkirchliche Notstände .und Aufgaben 
der Evangielischen Kirche in '.Deuschland 

S. !Mai (Jubilate): . . • .. : 
Für das Gustav-iAdiollff·•l\\11efit"" 

12. IMai lfKanitate): 
Für die Förderulll@1 der 1Kirdlenmuslfk in unserer 
Landes!kirche 

119. Mai ~Rogate): 
;Für die ei1gene Kirchgemeinlde 

213'. !Mai (Himmelfahrt): 
1Für die Heidenimission 

26 . .Mai 1(Exaudi:): 
iFür dle kirchliche Jugen'darbeit unserer Landes
kirche 

21. Juni 1(iPfingstsonntag): 
'Für das Diakonische Werlk unserer Landeskirche, 
Innere Mission und Hilfswerlk 

3·. Jutlii (Pfingstmontag): 
Für die Volksll'I'lission unserer Lanldeskirche 

9. Jun~ 1(TrinitatiSlfest): 
Für die eigene Kirch1gemeinde 

16. Juni 1(1. S. n. Trin.): 
Für die Dorfmission unserer Landeskircpe 

2~. Juni 1(2. S. n. Trin.): 
Für die Ausibild:ung des theologischen Nach
rwuchses 

30. Juni '(iBuß- und !Bettag vor der Ernte): 
'Für die eigene Kirchgemeinide 

7. JuH {4. S. n. Tr:in.): 
Für die 'kirchliiche Frauenarlbeit unserer Landes
ikirch•e 

14. Juli ('5. S. ·n. Trin1.1): 
'Für die · ei.genie Kirchgemeinde 

21. Juli 1(16 •. S. n. Trinl.): 
·Für die ei.genie Kirch1gemeinde 

2:8. Juli ~7. S. ni. Trin . .): 
Für die diakonische AI1beit von [rnnerer Mission 
und Hilfswerik der Evanlgle!Mschen Kirche in 
:Deutschland 

4. August (.S. S. n. Trin.): 
\Für die eigene !Kirchgemeinde • 

58 



11 .. August (9. S. n. Trin.): • 
IFür die eig1ene Ki!'chgemeinide 

18. August :(10. S. n. Tvin.): 
IFtir !Mission unter Israel und für diakonische 
.Aus•bildung in Berlin-Weißensee, Stoeckerstift 

25'. August i(iU. S. n. Trin.): • 
'Für die kirchliche Jugendarbeit unserer Landes
ikirche und für den Evangelischen Bund in 
IMecklenibuvg 

1. September (12. S .. n. Trin~): 
Für die eigene Kirchgemeinde 

8. September r(m,. S. ·n .. Trin.): 
Für das DiaJkon'is·che Welik unserer Landeskiticll.e, 
Innere Mission un1d Hillfsiwerk 

rn. September i(l4. S. n. Trin.'): 
·Für den Michaelshocf in Rostock-Gehilsdorf 

212. September 1(1.5. S. n. Trin.): 
IFür die eig1ene Kirchgemeinde 

29. September {116. S .. n. Trin.): 
!Für die eigene Kir·chgemeinde 

16. O:ktober i(l17. S. n .. Trin.): 
Für den Wiederaufbau und die W'iederinstand
setzung z·erstörter oder beschädigter ev.-luth. 
Kirchen in Mecklenburg 

1.3. Oktober 1(118. S. n. Trin.): 
•Für die e1ig:ene Kirch,gemeinde 

20. Oktober (1'9. S. m Trin.): 
'Für die kirchliche Männerar1be'it unid für die Po
saunenchöre urnserer Landeskirche 

27. Oktober 1(20. S. n .. Trin.): 
Für die e1igene Kirch.gemeinde 

31. Oktober l(ReformationS1fest•): 
Für das Martin-Luther-Werk und für den 

Lutherischen Weltdienst 
.3. 'November 1(:n. S. n. Trin.): 

Für die eigene Kirchgemeinide 
10. 'November '(1212. S. n. Trin.): 

Für die· eigene Kirchgemeinde 
17. 'November (:23„ S. n. Trin.): 

Für die eigene Kirchgemeinde 
20. November {IBuß- unld !Bettag): 

'Für die eigene Kirchgemeinde 
2f1. November '(Ewigkeitsson'ntag1): 

Für besondere Notstände in unserer ·Landes
kirche und für die Kriegsopfergräberfürsorge 

1. Dezember (1. Advent): 
Für die e'igene Kirchgemeinde 

8. Dezember {2. Advent): 
Für die Seelsorge an Kranlken, Gefangenen, Ge-

• ihörlosen und Blinden 
15. Dezember (31. Advent): 

Für das E~isabethhaus in Werle 
212. Dezember (4„ Advent): 

Für die eigiene Kirchgemeinde 
24. Dezember l(IHeiligaberrd): 

Für die eigene Kirchgemeinde 
215. Dezember :(1. Weihnachtstag): 

Für das Diaikonissenmutterhaus Stift Bethlehem 
in iLudWigsi~ust 

216. D~ember {21. Weihnachtstag): 
Für das Annahospital in Schwerin 

219. Dezember ~S. rn. Weihnachten1): 
Für die eigene Kirchgemeinde 

31. Dezember '(Silvester): 
'Für die eig,ene Kirchgemeinde 

Das Danlkoplfer der Gemeinde {Kollekte) ist neben 
W-ortverlkündigung, Sakramentsrverwaltung, Lied und 
Gebet ein Teil des Gottesdienstes der Gemeinde. Dar
um sollte keine gKJttesdiensfäche Versammlung statt
finden, ohne daß die Gemeinde auch zum Opfer auf
gerufen wird. 
Besteht eine zwingende Notwendiglkeit zur Verlegung 
einer vom Oberkirchenrat ang1eordneten Kollekte, ist 
zuvor die Genehmigung des Oberkirchenrates einzu
holen. Die Kollekten sind sogleich nach dem Gottes
dienst drurch den Pastor in Anwesenheit eines Kir
chenältesten oder von zwei Kirchenältesten zu zählen. 
Der Ertrag ist durch doppelte Unterschrift zu bestäti
gen. Zur Zäh1urng der KoU.eikten können auch Ange
ste!Hte der Kirchgemeinde herarngezogen werden. 
Über alle Kollekten ist Buch zu führem Eingang, und 
Abführung sind zu bel1egen. 
Die Kollekten sind an den Oberkirchenrat aut Konto 
'Nr. 8!2!312';'10:20'0'0 bei der Deutschen Notenbank Schwerin 
oder auf das Po.stschecl~konto 'Berlin N'W &131()1 1:9' binnen 
acht Tagen zu überweisen. Die Pastoren wollen für 
pünktlichen und volllstärndi.gen Eingang Sorge tragen. 
Die Treue gegenüber der opfernden Gemeinde erfor
dert es, daß al1e Kolleikten in voller Höhe für den der 
Gemeinde angegebenen Zweck abg1eführt wevqen. Der 
Obenkirchenirat verweist auf die von Zeit zu ~it im 
Kirchlichen Amtsblatt angege1benen Erläuterungen zu 
einzelnen Koll'leikten, die der Kirchgemeinde bekannt
gegeben werden sollen. 
Schwerin, den 123. November 191613 

Der Oberkirchenrat 
Walter 

Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung 

~2,) G. 'Nr. /13!3~1 I 4.i5 

Das Arbeitsbuch und der Sozialversicherungs-Ausweis 
werden durch einen einheitrichen Ausweis für Arbeit 
urnd So1zialv1ersi·cherung ers'etzt. § 11.7' der Verordnung 
zur Verbesserunig der Ar'beits'kräftelenlkurng und Be
rufsberatungi vom :214. August 1'9~:>:1 - GIB!. III Nr. 57 
S. 347 - gibt hierzu folgende >gesetzliche Grund!lage: 

Der Sozialversicherun1g1sausweis wird zu einem 
neuen Ausiweis für Arbeit und Sozialversicherung 
erweitert, der den beruflichen Werdegang, die 
staatl'ichen Auszeichrnungen und die Versicherungs
verhältnisse eines Werktätigen enthält. Mit der 
Au~be des ·rueuen Ausweises wird das bisherig.e 
Arbeitsbuch abgeschafft. 

Die Bedeutung des Ausweises für die Sozialv·ersiche
rung r.egelt § :210 der Verordnung über die So•zialver
sicherung der Aribeiter und Angestemten - SVO 
vom 2'1. Dezember 1'Bi61 - GIBl. H 'N'r. 83 S. 5;313 -
wie folgt: 
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(1) Als Nachweis für die Berechtigung zur Inan
spruchnahme von !Leistungen der Sozialversiche
rru·rng der Arbeiter un1d Arng:estellten erhalten: 
a) Wei'ktätige einen Aus1weis für Arbeit und So

zialversicherung, 
b) Empfäng1er einer Vollrente und die im § 17 

!Buchst. d ge·nannten Bürger einen Versiehe-

rungsausweis für Rentner bz:w. Sozialfürsorge
empfänger, 

c), 1Famil'ienangeihörige der unter Buchstaben a 
und b genannten Bürger einien Versicherungs
ausweis für Familienang1ehörige. 

1(21) Zur Sichemng' der Leistungsansprüche ist jeder 
Werktätige verpfJ.i.chtet, dafür zu sorgen, daß im 
Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung die 
vorgesehenen Eintrag:unge·n, 'insbesorndere die im 
§ 7f1 genannten Eintragungen, ordnunigsgemäß vor
genommen werden. 
(31) Die Ausstellurng des Ausweises für Arbeit und 
Sozialversicherung bzw. des Versicherungsauswei
ses wird in besonderen gesetzlichen iBestimmun
gen geregelt. 

Der in der vorstehend W'iedergegebene·n Bestimmung 
in Bezug genommene § 7"4 laut2t: 

1(1) Die Betriebe sind verpflichtet, die beitrags
pflichtigen Arbeitsverdienste ihrer Beschäfti.gten 
fortlaufend aufzuz,eichnen (LohrJkonten)„ · 
1(.2•) Die !Betriebe sind verpflichtet, jährlich die Ge
samtsumme der beitragspflichüg1en Arbeitsver
dienste 1(bei tragspflichtiger J ahresveridienst) für 
jeden Werktätigen zu errechnen und in die Lohn
aufzeichnungen sowie in den Ausweis für Arbeit 
und Sozialversicherung des Wenktätigen einzutra
gen. Bei Ausscheiden des Werktätigen aus der 
Pflichtversich1erung ist der seit Beginn des Ka
lenderjahres bis zum Tag des Ausscheidens aus 



der Pflichtversicherung im ,gJeichen Betrieb erzielte 
beitragspflichtige Verdienst in den Ausweis ~ 
Arbeit unid Sozialvers,icherung einrzutragen. 

Die in Aussicht gestellte gesetzliche 'Re@elung1 ist durch 
die 

Erste Durch1'ühruTI!gsbest'immung 
zur Verordnung zur Veribesserung 

der Arbeitskräftelenlkung und Berufsberatung 
Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung 

vom 4. Juli '1916:2 
- G1Bl: II Nr. ,5() S. 4:312 -

erfo~gt. Sie wird n'lchS'tehend im Auszug wiederge
geben. 

§ 1 
(1) Zur Vereinfachung der AuS1weisführung für die 
Werktätigen und um einen einheitlichen Ausweis 
zu schaffen, der gleichzeitig die Berufsausbildung., 
den berufächen Werdegang, die staatlichen Aus
zeichnungen und die Versicherungsverhältnisse 
eines WeI'ktätigen enthält, wird gemäß § 17 der 
Verordnung vom 2'1. August 191311 zur Verbesserung 
der Aribeitskräftelen'kung und :Berufsberatung 
'(GiBL. II S. 34'7) ein Aus,weis für Arbeit und So
zialversicherung eingieführt. 
{12) Ausweispfiichtig sind alle Bürger, die bei der 
Sozialversicherung der Arbeiter und An.gestellten 
oder c;ier SoziaJv,ersicherung bei der Deutschen Ver
sicherungsanstalt pflichtversichert sind. 

§ 12 
0) 'Die zur Zeit im 1Besitz der We:riktätigen befind-

· liehen AuS1weise - Arbeitsbuch und Sozialver
sicherungsausweis - behalten bis zur Ausstell'ung 
des Ausweises für Arbeit und Sozialversicherung 
ihre Gülti~keit und sind weiter zu führem 
1(<2) Den Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung 
erhalten nach Inlkrafttreten dieser Durchführungs
bestimmung, 
1. alle Bürger, die erstmal'ig eine TäUgU\:eit auf~ 

nehmen,. die eine Pflic.'ltversicherung bei der 
Sozialversicherung der Arbeiter und AngesteU:
ten oder der Sozialversicherung bei der Deut
schen Versicherungs-Anstalt begründet, sowie 
die Bürger; die unmittelbar nach Abschluß der 
erweiterten1 polytechnischen Oberschule ein 
Berufsausbi'lidungsverhältnis oder ein Studium 
aufnehmen; 

!2. ausweispflic.'ltig1e :Bürg1er, wenn im Arbeitsbuch 
oder im Sozialversicherungs'-Ausweis kein 
Raum mehr für die notwendig,en Eintragungen 
vorhanden oder einer dieser Ausweise verloren
gegangen oder unbrauchbar gewo!'den ist. 

(3i) Alle anderen ausweispflichtigen Bürger erhal
ten den Al1siweis für Arbe'it und Sozialversiche
rung durch Umtausch des Arbeitsbuches und des 
Sozialversicherungs-Aus1weises. Die Termine für 
den Umtaustll werden von der Staatlichen Plan
'kommission im Einvernehmen mit d€m Bundes
vorstand des FDG'B und d'er Deutschen Versiche
rung1s-Anstalt festgelegt. 
{41) 'F_ür die zeitll'ich begrenzte Weiterführung des 
Arbeitsbuches und des Sozialversicherungs-Aus
weises gelten die nachfolgenden Bestimmungen 
entsprechend. 

§ ,3 
Der Ausrweis für Arbeit und Sozialversicherung wird 
ausgestellt 

1. von den Betrieben und Einrichtu1ngen, die Geld
leistungen der Sozialversicherung der Arbeiter 
und Arngestellten auszahlen, für die dort Beschäf
tigten; 

2'. von den Universitällen, Hoch- und Fachschulen 
sowie den ihnen g'leichgestellten Einrichtungen 
für die dort Studierenden; 

3. von den Verwaltungen der Sozialversicherung der -
Kreisvorstände des FDGIB für alle anderen bei 

·der SO'zialversicherung der AI'beiter und Ange
stellten pflichtversicherten Bürger; 

§ 4 
-(1) Nach erfolgter AusstelJliung des Ausweises für Ar
beit unld Sozialversicherung haben d~e !Betri~be und 
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Eimichtunigen1 aller Eigentumsformen, die staatli{'.hen 
Organe und Einrichtung1en slO'Wie die gesellschaftlichen 
Orga!'lisationen, die Universitäten, Hoch- und Fach
schulen sorwie die ihnen gleichgestel'lten Einrichtun
gea {nachstehend Betriebe und Universitäten genannt), 
in denen die ausweispfiichUgen Bürger beschäftigt 
sind bzw. studieren, folgernde Angaben einzutragen 
und laufend zu ergänzen: 

1. die allgemeine Schufüildung:; 
2. die Beru!sausbi1du11g; 
3. die Hoch~ und Fachschu1bildung eins,ch'ließlich der 

!Fachrichtung; 
4. Qualifizierungsmaßnahmen mit Abschluß (ohne 

· Lehrgarngsbe:mch gesellschaftlicher Organisationen); 

5. staatliche und betriebliche Auszeichnungen (ohne 
GeldprämieJ11); 

6:. die Anerkenmmg als Beschädigter und die Num
mer des Beschäd'igtenausweises; 

7. Spezialikenntnisse; 

8'. den :Beg1nn und; die Beendigung des Arbeitsrechts
verthä'ltnisses bz:w. des Sozialversicherungsverhält
nisses; 

9. die Tätiglkeit sowie die Lohn,_ bzw. Gehaltsgruppe 
für die ausgeübte Tätigkeit; 

10. bei Beenldigun!g des ArbeitsrechtsveI'hältnisses (So
zialverslcherurngsverhältnisse.s) die im laufenden 
Kalenderjahr in Anspruch genommenen Urlaubs
tag,e und Lohnausgleichszahlungen, die Anzahl der 
geleisteten Überstunden sowie den b'is dahin er
zielten beitragspflichtigen Arbeitsverdienst 'bzw. 
die versir.herungspfiich tigen: Einkünfte. 

(2:) Täti1gkeiten, die 'keine Pflichtversicherung bzw. Bei
tragspfiicht begründen, sind nicht einzutragen. Ent
fail:len trotz !F1ortset;zung der Tätiiglkeit die Voraus
setzungen der Pfüchtversicherung,, so ist die Beendi
gung der Pflichtversicherung und der bis zu diesem 
Zeitpunkt erzielte beitragspflichtige Verdienst wie bei 
Beendi,gungr einer s01zialversicherungspflichtigen Tätig
keit in den Ausweis für Arbeit und Sozialvers•i,cherung 
einzutragen. 

§ :5, 
('l) Ist der Werktätige über das Ende des Kalender
jahres hinaus weiter bei dem gleichen Betrieb beschäf
tigt, so sind vom Betrieb zu Beginn des neuen Ka
lenderjahres die Fortdauer der Pflichtversicherung und 
der im vorangegangenen Kalenderjahr beim gleichen 
Betrieb .ePzielte beitragspflichtige Verdienst im Aus
weis für Arbeit und Sozialversicherurng. zu bescheini
g,en. :Für Studenten ist die Fortdauer der Versiche
run.gspfllcll.t durch die Universität zu bescheinigen. 

§ 7 
(.1) Im Ausweis für ,Artbeit und S01zial!Versicherung 
sind der Beginn sowie das Ende der ärztlichen Be
handlung und der Arbeitsunfähig!keit durch den be
harndelnden Arzt, die Poliklinik oder die stationäre 
Behandlurngsstelle (KureinPichturng) einzutragen. Fer
ner sind Eintragungen über Blutgruppen, Serumgaben, 
Röntgenuntersuchurngen, Reihenuntersuchungen u. ä. 
entsprechend den Anweisungen des Ministeriums für 
Gesundheitsrwesen vorzunehmen. 
(2) Die Höhe des gezahlten täglichen Kranlkengeldes, 
die Ausgabe von Berechtigungsscheinen sowie die Ab
g.abe genehmigungspflichtiger Heil~ und Hilfsmitte:l ist 
von den hiermit beauftragten Stefüen einizutragen. 

§ 8 
(1) Andere als die. vorgeschriebenen Eintragungen 
dürfen im Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung 
nicht vorgenommen werden. 
('21) Der ausrweispfüchtige IBürg'er hat die von ihm ver
larugten Anigaben über seine Person wahrheitsgemäß 
und vollständig zu machen und nachzuweisen. Er ist 
nicht berechtigt, E'intragung1en, Änderungen oder Er
gänzungen in dem Ausweis für Arbeit und Sozialver
sicherung vo.r:zunehmen. 
(3) Bei fBeginn und Ende eines Arbeitsrechtsverhält
nisses sowie eines Stud'iums, das Sozialversicherungs
pfli-cht aus/löst, und jeder sonstigen so12iaLversicherungs-
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• 
pflichtigen Täti,glkeit 1CMitglied einer sozialistischen 
Produ!ktionsgeoossenscllaft, sellbständigie T.ätigikeit) hat 
der ausweispflichtigie Bürger den Aus1Weis für AI'beit 
unld Sozialversicherun1g unaufgeford:ert der Stelle vor
zulegen, die die Eintragrung der sozialversicherutfgs
beitragspflichügen Verdiens1te bzw. Einlkün!fte vorzu
nehmen hat •(!Betrieb, Universität, Rat des Kreis·es 
bzw. der Stadt, Abteilung 1Firtal12en1). Bei allen son
stigen Verä·nlderungien, di.e im Ausiweis für AI'beit und 
Sozialversicherung vorgenommen werden müssen, hat 
der ausweispfl.ichtigie Bürger den Ausweis unverzüg
lich der für die Eintragung der Änderungen oder Er
gäI11ZUnigen zuständigen Stelle vorzuiegen. 
(4~ Nach Vornahme der vorgieschriebenen Eintragun
gen, Änderungen oder Er.gäll!ZUngen ist der Ausweis 
für Arbeit und Sozialversicherun:g dem ausweispfl.ich
tigen Bürger unverzüglich auszuhändigen. 
(51) Die Leiter 1~bzw. Inlha1ber) der !Betriebe und Uni
versitäten sind nicht 'berechtigt, die gewerkschaft
lichen Leitungen, deren Kommissionen für Sozialver
sicherun1g., Gesund!heits-- unid Arbeitsschutz sowie die 
Räte untd Bevollmächtiglten für Sozialversicherung zur 
Vornahme der vorgeschriebenen EintragiunJgen, Ände
rungen oder Ergänzungen zu .beauftragen. 

§ 9 
(:1) Auf Verlangen ist den Organen der Sozialversiche
rung, den Ärzten und Einrichtungen des Gesundheits
wesens, den Betrieben und Universitäten sowie den 
Ämtern für Aribeit untd Berufäberatunig Einsicht in den 
Ausweis für Arbeit und! SoizfaJllversicherung zu ge
währen. 
{21) Wer die ihm durch Einsichtnahme in den Ausweis 
für Arlbeit und Sozj.allversicherunig belkarmtgewordenen 
Tatsachen unbefugt offenbart, wird nach den gelten• 
den strafrechtlichen Bestimmungen zur Verantwortung 
gezogien. 

§ 1'() 

(1) 'Der Verlust des Ausweises für Arbeit und Sozial
versicherunrg ist von dem ausweispflichtigen Bürger 
unverzüglich den im § ~ genannten Stellen mitzuteilen. 
Dies trifft auch zu, wenn der im i:Besitz des ausweis
pfl.ichtigen \Bürgers befindliche Ausrwelis für Arbeit 
und Sozialversicherung unbrauch:bar geworden< ist bzw. 

·wenn kein Raum mehr für die notwendigen Eintra
gungen vorhanden ist. 
('2) Die im § ~ Aibs. 1 Ziffern 4 und 5 gefol'derten An
gaben sind aulf AntraJg des ausweispftichtigen Bürgers 
rückwirkend ab 7. OktOlber 119419 eimutragen, sofern 
ein Nachweis dafür erbracht wird. 
{31) Eintragungen uber gewährte Leistunrgen der Sozi
alversicherung sind entsprechentdl den 'Richt3:inien des 
Bundesvorstandes des~ bzw. der Deutschen Ver
sicherungs..,Anstalt in den neuen Ausweis für Arbeit 
und Sozialversicherung zu übertragen. 

(~) Ist der Ausrweis für Arbeit und Sozialversicherung 
cft.irch eigenes Verschulden des ausweispflichtigen Bür
gers unbrauchbar geworden oder verlorengegangen, so 
ist von diesem Bürger für die Ausstellun:g des neuen 
Ausweises für AI'beit und Sozialversicherunig ei'ne Ge
bühr in Höhe von .5,.- 'DM ru entrichten. 

§ lrl 

(11) Für die Ausstellung des Ausweises für Arbeit und 
Sozialversicherung gemäß § 2l Abs. 2 Ziff. 12 und Abs. 3 
gellten die Bestdmmungen des § 10 Aibsätze 1 bis 3 
entsprechend. : 
{21) Nach Ausstellung des Ausweises für Arbeit und 
Sozialversicherung verb~eiben das Avbeitsbuch und der 
Sazialtversicherun@HAusweis dm iB.esitz des Werktä
ti,gen und siilld sorg!fältig aufzubewahren. 

§ 12 

(1) Rentner, die keine versicherun;gspflichtige Täti~keit 
ausüben und nicht im Besitz eines Ausweises für Ar
beit und Sozialversicherunrg sind, sowie :Familienan
gehöri,ge - sofern sie nicht selbst ausweispflichtig 
sind - erhalten einen besonderen Versicherungsaus
weis. 
(2? Die Ausstellun~ der Versicherun1gsausweise für an
spruchsberechtigte Fami'fümangehörige erfo]Jgt durch 
die im § 3 genannten Stellen. Bei der Beantragung 
dieses Ausweises ist der Ausrweis für Arbeit und So
zialversicherung) des ausweispflicht:~ge·n iBürgers vor
zulegen. 
(3) Versd.cherungsausweise voo Famiiieniangehörigen 
sind nur g'Ülttg,, wenn gleichzeitig der' Ausweis für AI'
beit und So!l.ia1versicherung des ausiweispflichtigen Bür
gers. oder eine iBescheinigunig über die sozialversiche
rungspfl:ichti~ Tätigjkeit vorgelegt wiro. 

Alle ~irchß.'i,chen !Mitarbeiter, die in einem Arbeits
rechtsverhältnis stehen - Angestellte und Lohnemp
fänger - müssen, worauf an dieser Stelle besonders 
hi'ngewiesen wird, di,esen Aus:weis besd.tz.e:n. 
Werden IMitar<beiter neu eing~tellt, die weder Arbeits
buch und Sozialversicherungsausweis noch einen Aus
weis für Arbeit und Sozialversicherung fbes:itzen, ist 
dafür zu sorgen, daß sie die Ausstellung des letztge
nannten AUSIWeises >bei Beginn der Tätigkeit bean
tragen. 
Während der in der Ersten Durchführungsbestimmung 
geregelten Übergarngszeit behalten das Arbeitsbuch 
und der Sozialversi.cherungs-Ausweis ihre Gültigikeit. 

Schwerin, denr 8. Dezember [',916\Z 

Der Oberkirchenrat 
Im Auftrage: 

Schill 

Öffentliche Sammlungen und Veranstaltungen zur Erlangung von Spenden 

413) G. Nr. ;1!i.JO/ m 41 a 

Für die öffentlichen SammTungen und die Veranstal
tungen zur Erlangung von Spenden wurde eine neue 
Rechtsgirundlage geschaffen. Die bisher ,geltenden Be
stimmungen sintd durch die Sammlunigsverordnung 
vom 3. November 1002 ersetzt worden. '.Nachstehend 
werden die gesetzlichen Bestimmun1gen bekanntgege
ben .. Sie sind von grundlegender Bedeutung auch für 
die Kirche. Ihre eingehende Kenntnis wird allgemein 
vorausgesetzt. 

!Beschluß 
über die Aufhebung des Gesetzes vom 212. März 1950 

über öffenfüch,e Sam:mlunigeni und Veranstaltungen 
zur Erlan1giunig von Spenden v,om 19. Oktober 1002 

(GiB:l. TeiQ I NI'.. 9 S. 92') 

Die Vollkstkammer beschließt: 
1. Das Gesetz vom 22,.. !März 1951() über öffentliche 

Sammlungen unJCll Veranstaltungen zur Edangun1g 
von Spenden 1(GliBll. S. i21818t) wiro aufgehoben. 

2. Der !Ministerrat wird beauftragt, da:s Sammlungs
wesen dlurch Verol'dnrung neu zu regeln. 

3. Der Beschl'Uß tritt am 30. November 11002 in Kraft. 

l'iß 

Der vorstelhende, von der Volikslkammer am zwanzig
sten Oktober neunzehnlhundertzweiundsechzi.gi gefaßte 
Beschluß wiro hiermit verkündet. 
Berlin, den zwanzigsten Oktober neunzehnhundert
zweiundsechzi,g 

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republilk 

W. Ulbricht 

V erocdnrun•g 
über öffentliche Sammlungen und Veranstaltungen 

zur Ertlangungi von Spenden 
(Sammlungs·verordnrung) 
vom 3. November 1'91612 

(GBl. Teil II Nr. 819 S. 76!1) 

Um das Sammlungswesen in der Deutschen 'Demokra
tischen Republiik nach einheitlichen Prinzipien zu ord
nen, die Durchiführung von öffentlichen sammlungen 
und Veranstaltungen zur Erlangung von Spenden zu 
koordinieren und die Anzahl der öffent['ichen Samm· 
lunigen zu begrenzen, wiro fol1gendes verordnet: 



§ 1 
Begriffsbestimmungen 

(11) Öffentliche Sammlungen zur Erlangun1g von Spen
de~ sinict: Sammlungen auf Straßen, Wegen oder 
Platzen, m Kultur- oder S:portstätten, in Betrieben 
oder Verwaltungen, in anderen all1Jgemein zu1gäng
lichen Räumen oder von Haus zu Haus dlu,rch unmittel
bare Aufforderung der Bürger zu Geld- oder Sach
spenden oder durch Ver!kauf von Gegenständen, deren 
Geldwert gering ist und in keinem Verhältnis zu dem 
geforderten P.reis steht '(Plaikett-en, Spentdemnar'ken u. 
dexigl.1). 
(!21) Zu den öffentlichen Sammlungen zur 'Erlan•gung 
:".'on Spenden gehören auch S10lche Sammlungen, die 
uber Presse, Rundtfunlk, Fernsehen oder andere Publi
kationsorgane durch unmittelbare oder mittelbare 
Aufforderung der Bürger zu Geld!- oder Sachspenden 
durchgeführt werden (Veröffentlichung von Aufrufen 
Verteilung von Weribematerial u. dgl.). ' 
(3) Eine öffentliche Veranstaltung zur Erlangung von 
Spenden liegt vor, wenn die Veranstaltung allgemein 
zugänglich untd darauf gerichtet ist, die Teilnehmer 
durch unmittelbare oder mittelbare Autfiforderung zu 
Geld'- oder Sachspenden. zu veranlassen. Um eine 
öffentliche Veranstaltung zur Erl~un1g von Spenden 
handelt es sich auch dann, wenn der Spendenbetrag in 
dem geforderten Eintrittsipreis mit enthalten ist. 
(4) Eine öffentliche Samml11.mg liegt nicht vor wenn 
politische Parteien., demokratische '.Massenorgaiiisatio
nen unter ihren Mitgliedern Sammlungen mit dem 
~el veranstalten, zusätzliche 'Mittel für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu erlangen. Das gilt auch für Samm
lungen der Religionsgemeinschaften bei der Ausübung 
von Kulthand1ungen in den dafür bestimmten Räumen. 

§ 2. 
iZulassurng öffentlicher Sammlungen 

öffentliche Sammlun:gen unicl! Veranstaltungen· zur Er
langung von Spenden können zugelassen werden 
wenn sie mit derGesellschaftsoridnung und denGrund: 
sätzen der Politik. der Deutschen Demolkratisichen Re
publiik in Übereinstimmung stehen. 

§ 13 
Formen öffentlicher Sammlungen 

öffentliche Sammlungen untd Veranstaltu~n1 zur Er
langung von Spenden sind niur in folgernden Formen 
zulässig: 

a) mit gedruckten und ·numerierten Sammellisten 
b) mit verschlossenen und !besonders gesicherte~ 

SammeLbehältern, 
c) durch Verkauf von Gegenständen deren Geld

wert gering ist und in keinem Verhältnis zu 
dem geforderten Preis steht, 

d') durch Verkauf von Eintritts!karten zu öffent
lichen Veranstaltungen, die auf die Erlangung 
von Geld1.. oder Sachspenden gerichtet sind, 

e) durch Einrichtung und öffentliche Bekannt
machurng von !Ban!kikonten, au1f die Spenden ein
gezahlt weooen können, . 

f) durch Einrichtung und öffentliche Be!kannt
machung von Stellen, bei denen Sachspenden 
entgegengenommen werden. 

§ 4 

Genehmigun'gSpfl:ich t; Genehmigutllgßantrag 
(1') Öffentliche Sammlungen und Veranstaltungen zur 
Erlangung von Spenden gemäß § 1 Absätzen 1 und 3 
sind genehmigu·nigspflich U.g'. 
(2) Die Genehmigung ist durch den Veranstalter 
schriftlich zu beantragen. Der Antrag in dem die 
Gründe für die vorgesehene Samm1ung oder Veran
staltung angegeben sein müssen, ist bei dem gemäß 
§ 5' verantwortlichen staatlichen Organ einzureichen. 
In dem Genehmigungsantrag müssen folgende An
gaben enthalten sein: 

a) der Zweck der Sammlung oder Veranstaltung, 
b) die vorgesehene Form der Sammlung oder Ver

anstaltun:g, 
c) der Zeitraum und das Geb!et, in dem die 

Sammlung oder Verarnstaltunig stattfinden soll. 

• § ö 

• Verantwortlichikei t 
(1) öffentliche Sammlungen und Veranstaltungen zur 
Erlangung von Spenden werden genehmigt: 

a) 'tür das Gelbiet der Deutschen Demokratischen 
Republik oder für mehrere Bezirlke 
durch den Minister des Innern, 

b) für das Gebiet eines· Bezir!kes oder für Teile 
eines Bezirlkes 
durch den zuständigen Rat des Bezir'kes. 

('21) Anträ1ge auf Genehmigung von örtlich begrenzten 
Sammlungen, sind von den Räten der Bezir1ke abzu
lehnen, wenn die beantragte Sammlung mit einer für 
das Gebiet der Deutschen Demoikratis,chen Republik 
bereits genehmigten S·amm1un1g zeitlich zusammen
fällt. 

§ 6 
Inhalt der Genehmi,gung: Veröffentlichung 

(1) Die gemäß § 4 Abs. L erfoooerliche Genehmigung 
ist nur für einen befristeten :Zeitraum und unter Be
schränlkung auf bestimmte Sammlungsformen zu er
teilen. Sie gilt nur für das1 Gebiet, für cLas sie erteilt 
ist, und !kann von Auflagen abhängig ~emacht werden. 
(2) Die Genehmigung einer öffentlichen Sammlung 
oder Veranstaltung zur Erlangung von Spenden 
schließt die !Berechtigung zur Werlbung ein. Vor der 
Erteilung der Genehmigurng ist jede Werbung unzu
lässig. 
(31) Genehmigungen gemäß § 5 Abs. 11' Buchst. a sind im 
Zentralblatt der Deutschen Demolkratischen Republik 
Genehmigtmgen gemäß § 5' Abs. ·1 !Buchst. b im Mit: 
teilungsblatt des zustän1cUgen Rates des BE!2irlkes zu 
veröffentlichen. 

§ 7 
Mitwirlkung bei öffentlichen Sammlu·ngen 

Zur Mitwirtkung bei öffentlichen Sammlungen und 
Veranstaltungen zur Erlangung von Spenden sind nur 
Bürger berechtigt, die vom Veranstalter dazu beauf
tragt sind .. 

§ 18 
Versagung der Genehmigunig 

Der Minister des Innern oder der zuständige Rat des 
Bezirlkes .kanni Genehmigun1gsa:nträige ablehnen wenn 
die vorgesehene Sammlurng oder Veranstaltung nicht 
geeignet ist, die Grundsätze dieser Verordnung zu ver
wirklichen, oder wenn es ZJUr Vermeidtmg einer Viel
zahl von öffentlichen Samml.uni!§en erforderlich ist. 

§ 19 
Widerruf der Genehmigung 

(1) Die Genehmigung einer öffentlichen: Sammlung 
oder Veranstaltung !kann widerrufen werden. Der 
Widerruf ist ·zulässig, 

a) wen1nt die Genehmigung durch unrichtige, irre
führende oder unvollständi.ge Anga1ben erlangt 
wurde, 

b} wenn der zeitliche oder räumliche Geltungs-
1bereich der Genehmi,gung überschritten wird, 

c) wenn die Sammlung\ in anderen als den ge
nehmigten Forme·n durch.geführt wird, 

d) wernn an Orten gesammelt wird, an denen die 
Sammlungstätigkeit untersagt ist, 

e) wenn Auflagen, mit denen die Genehmigung 
verbunden ist, nicht erfüllt werden. 

('21) ·Für den Widerruf ist das staatliche Origan zustän
dig, das die Genehimigunigi erteilt hat. 

§ 1tO 
Einschränlku·rng: von öffentlichen Sammlungen 

(1) Das Sammeln in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf 
Bahnhöfen und in Gaststätten und Verkaufsstellen ist 
untersagt. 
(2) Der Rat der Stadt, des Stadtlbezirkes oder der Ge
meinde ist berechtigt, die Sammlungstätigikeit an be
stimmten Orten zu untersagen, sotfern es zur Gewähr
leistung von Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 
(31) Der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der Ge
meinde ist berechtiigt, die 'Sammhmgstätiiglkeit während 
eine·r genehmigten öffentl:ichen Sammlung 2'JU begren
zen, wenn der Umfan1g der Sammlurugstätiglkeit in 
keinem Verhältnis zur Zahl der Einiwohner stdlt. 
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§ 11 
Anmeldepflicht • 

Öffentliche Sammlunigen gemäß § 1 Abs. :21 sind an
meldepflichtig. Die Anmeldung hat bei d:em gemäß § 5 
Aibs. 1 zuständi1gen Organ zu erfoLgen. • 

§ 12 
Untersag1Ung von öffenfüchen Sammlun1gen 

öffentliche Sammlungen gemäß § l Al;JSJ. :2 können 
durch das gemäß § 5 Abs. 1 zuständige Organ unter
sagt werden, wenn sie nicht geeignet sind, die Grund
sätze dieser'Verordrnung zu verwirklichen, oder wenn 
es. zur Vermeidung einer Vielzahl von öffentlichen 
Sammlungen erforderlich ist. 

§ 13 
Ordnunigsstrafuestimmungen 

('l) Mit einer OTidnungsstrafe bis zu :51()0,- DM :kann 
bestraft werden 

a) wer für eine nicht gienehmigte, nicht alllgemel
dete oder untersagte Sammlung wirbt oder eine 
solche Sammlung ankündigt, durchführt oder 
1bei ihrer Durchführung mitrwir'kt, 

b) wer zur Er'lang;ung der Samm1lungsgenehmigung 
wissentlich unrichtige, irreführende oder un
vollständdge Angaben macht, 

c) wer, ohne dazu berechtigt Z!U s·ein, an einer 
Sammlung mitwirkt, 

d)i wer bei einer genehmigten Sammlung außer
ha1b der festgeleg~ten Termine oder an Orten 

. mitwirlkt, an denen ·die Sarnm1ungstätigkeit 
unitersagt ist, 

e) wer in einer anderen als der genehmigten Form 
sammelt. 

(21) Zuständig für die Durchrführung des Ordnun1gsstraf
verifa:hrens ist der Rat des Kreises, Abteilung Innere 
Angelegenheiten. 
{~ Für die Durchrführunig des Ordnungsstrafverfahrens 
und den Erlaß .des Ordnungsstrafbescheides gelten die 
Bestimmu·ngen der Verordnurng vom 3. Februar 1'9155 
über die Festsetzung von Orc:linungsstrafen und die 
Durchlführung des Ordm.mgsstrafverfahrens (GIBl. I 
s. '1218). 

§ 14! 

Einziehung dler Spenden 
{1) Spenden, die unter Verletzung d:er IBestimmung·en 
dieser Verordnung erlangt wenden, können durch den 
Rat des 'Bezil•kes. im Verwaltungswege eingezogen 
werden und farien der Volikssolidarität zu. Das gleiche 
gilt für Sammlurngen aus Spenden, wenn die Genehmi
gurug gemäß § 9 widerrufen wurde. 
{21) Der Veranstalter hat das Recht, gegen die Ein
ziehung der Spenden innerhalb von '2 Wochen nach 
Erhalt des Einzieha.mgslbescheildes Beschwerde einzu
legen. Sie ist zu richten an de'n Rat des . Bezirkes, 
durch den d1e Spenden eingezogen wuvden. 
('31) Hilft der Rat des Bezir'kes der Besch:werde nicht 
ab, so hat er sie innerhalb einer Woch'e dem Mini
s1le1"ium des Innern zur Entscheidung zu übersenden. 
Das Ministerium d€'S Innern entscheidet endgültig. 

§ iM 
Durchrführungsibestimmungen 

Durchfuhru·ngsbestimmun1gen erläßt der· Minister des 
Innern. 

§ 116 
lnikrafttreten 

DieSe Verordrnung tritt am 1. Dezember 191612' in Kraft 
Berlin, den 3. November 1'9612 

Das Präsidium des \Ministerrates 
der Deufachen Demolkr.atis·chen Republiik 
Stoph Der Minister des Innern 

'Erster Stellvertreter Maron 
des Vorsitzenden 
des 1M.inlsterra tes 

Erste Durchführungsbestimmun:g 
zur Sammlungsverordnung 

Vom '210. November 1916l2 
Auf G.rU'md des § 1'5 der Sammlurnggveroiidnung vom 
.3. Ncwember 1191612' (GBl. II S. 7'51) wird folgendes be
Uinunt: 
Zu J 3 ~er Verordm.mg: 

§ 1 
(1) Dle bei Listensammlungen ver\\"endeten Sammel
listen müssen folgende Angaben enthalten: 

a) Veranstalter der Sammlung, 
b) Zweck der Sammlung, 
c) Genehmigunigssteile und Nummer der Genehmi

gung, 
d) zeitlicher und räumJi.cher Geltungsibereich der 

. Genehmigung, 
e) Name und Vorname des Sammlunigsbeauf-

tragten. 
(21) Die Sammellisten müssen vom Veranstalter oder 
einem dazu bevollmächtigten Vertreter unterschrieben 
sein. 
(3) Dle Sammellisten sind nach dem als Anlag·e bei
gefügten Muster drucken zu lassen. Sie sind fort
laufend zu numerieren. 

§ l2' 
(1.) Die bei Büchsensammlungen verwendeten' Sammel
behälter müss'Em ve•rs·ch'lossen unid durch Sieg,el, Plom
ben oder Stempel gesichert sein. 
(2) Der Sammlungsbeauftragte hat einien numerier
ten Ausweis bei sich zu führen, der die aus § 1 Abs. 1 
ersichtlichen Angaben enthalten muß. 'Der Ausweis 
muß vom Veranstalter oder einem dazu bevolUmäch
tigten Vertreter unters·chrieben sein. Sammellisten, die 
den Erfovderniss1en des § 11 entsprechen, gelten als 
Ausweis. · 

(1) Erfolgt die Sammlurng durch Verlkauf von Gegen
ständen, muß der geförderte iBetrag auf den Gegen
ständen sichtbar arngebracht sein. Wird der Spenden
betrag !beim Verlkauf von Postwertzeichen als Zu~ 
schlag erhoben, ist die Höhe dies Zuschlaiges auf den 
Postwertzeichen arnzubringen. 
(2) Ist die Anbringung nicht möglich oder wegen der 
damit verbundenen Schwierig1keiten nicht ~eckmäßig, 
muß der ge:f-Ovderte Betrag spätestens 10 Ta~ vor Be
ginn der Sammlungen über Presse, Rundfunk oder an
dere geei1gnete Publ!iikationsovgane öffentlich bekannt
gemacht sein .. 
(3) § 2 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 4 
(11) Bei öffentlichen Veranstaltungen zur Erlangung von 
Spenden ist die Höhe des Spendenlbetrages auf den 
Eintrittslkarten anzug1eben. . 
(121) Am Eingang zum Veranstaltungsraum sind an deut
lich sichtlbarer Stelle folg.ende An,gaiben durch Aus-
hang öffent'lich bekanntzumachen: ' 

a) Veranstalter, 
b) Zweck der Veranstaltung, 
c) GeneUunigturngsstelle und Nummer der Genehmi-

gurng. 
Die Bekan1ntmachung muß vom Veranstalter oder ei
nem dazu bevollmächtigten Vertreter unterschrieben 
sein. 
Zu § 4 Abs. 2, der Verordnung: 

§ 5 
· (l) Der Antrag auf Genehmigunig einer öffentlichen 
Sammlunig oder Veranstaltung zur Erlangung von 
Spenden ist grundsätzlich 6 Wochen, vor dem beabsich
tigten '.Beginn der Sammlung oder Veranstaltung bei 
dem zuständigen staatlichen Organ einzureichen. 
(2) Zur Abstimmung <ter Sammlung:stermine und zur 
Kooroinierung der Sammlungen ha,ben die politischen 
Parteien, demokraüschen Massenorgan,isationen sowie 
die ·anderen zugelassenen Or1ganisationen den zustän
digen staatlichen Organen bis zum 'l. September eines 
jeden Jahres die von ihnen für das f~lgende Jahr ge
planten öffentlichen Sammlung1en mitzuteilen. 
Zu § 6 Abs. 2 der Verordnung: 

§ 61 
Auf dem Werbematerial müssen folgende Angaben 
enthalten sein. 

a) Zweck. der Sammlung oder Veranstaltung, 
b) die genehmigte Form der Sammlurng oder Ver

ansta'ltung, 
c) zeitlicher und rä:umHcher Geltungsbereich der 

Genehmigung. 



Zu § 10 Abs. 3 der Verol'dnurng: 
§ 7 

(1) Die Anzahl der Sammlungsibeauftragten und der 
Sammellisten ist durch den Veranstalter oder einen 
dazu bevollmächtigten Vertreter im Einvernehmen mit 
dem Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der Ge
meinde festzu1legern. 
(21) Mit der Ausgabe der Sammellisten und der Aus
weise darf erst begonnen weDden, wenn der Rat der 
Stadt, des Stadtbezir:kes oder der Gemeinde dem vor
gesehenen Umfang der Sammlung zugestimmt hat. 
(3) Der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der Ge
meil1!de ist berechtiigt, im Verlaufe der Sammlung die 
Anzahl der Sammellisten und der Sammlungsbeauf
tragten nach Abstimmung mit dem Veranstalter ein
zuschränken. 

Zu § 111 der Verordnung: 
§ 8 

(1) Die Anmeldurngi einer öffentli.chen Sammlung ge
mäß § 1 Abs. 2 der Verordnun1g muß den Zweck, die 
Form und die Termine der Sammlung sowie eine Be
stätigung der für die Verwendung der Sammelergeb
nisse verantwortlichien Organisation bzw. Einrichtung 
enthalten. 
(21) Die Anme~dun1g hat g11undsätzlich 1 Woche vor Be
ginn der Werbung bei dem gemäß § 51 Abs. 1 der Ver
ordnun1g zuständigen Organ zu erfolgen. Die Anmelde
frist verkürzt sich auf 214 Stunden, wenn ein dringen
der Anlaß besteht, mit der Werbung kurzfristig zu be
ginnen. 
(31) 'In der Werbung zu öffentlichen Sammlungen ge
mäß § 1 Abs. 2 der Veroridnung darf nicht zu Samm
lun1gen aufgefordert werden, die gemäß § 41 Abs. 1 der 
Verordnung genehmigungspflichtig sind.· 

§ 9 
Dies1e Durchführungsbestimmung tritt am 1. Dezember 
1002 in Kraft. 

Berlin, den l20. Nov,ember 1.916:21 

Der Minister des In'nern 
Maron 

441) G. Nr. ,l2ill171 TI 3'9 b 

Kunstwerke 
Der Oberkirchenrat muß aus besonderer Veranlassung 
darauf hinweisen, daß Kunstgegenständie ·jeder Art und 
auch unabhängig' davon, aus we1'chem Material sie 
sind, oder Teile hiervon weder veräußert noch ver
nichtet werden dürfen. Es ist hierbei ni,cht entsch·ei
dend, in we1lchem Zustand sich das Kunstwe11k befin,.. 
det. Eine Entscheidung, ob ein ·Kunstwerk wiriklich 
unbrauchbar ist, kann nur von Sachiverständigen ge-
troffen werde·n. · 
Besteht die Absicht, solche Gegernstänld1e abzug,eben, 
so ist vorher die Genehmi1gung des Oberikirchenrats 
unter ausführlich1er Darlegung der Gründe einzuholen. 
Schwerin, den 13. No:vember 1191612J 

Der Oberkirchenrat 
Walter 

4:5) G. Nr. /61341/ l'l II 4,2 0 

Umgemeindung 
Die Ortsch1aft Hornshagen, bisher Kirchgemeinde Mil
d~mitz, Kirchenlkreis Stariga!'d, ist mit Wir:kung vom 
1.. Juli 1'916'2/ zur Evan1gelischen Kirchgemeinde von 
St. Marien in Strasburg,, Kirchenlkreis Straslburg, um
gemeindet und damit in das Kirchengebiet der Evan
gelischen Kirche Berlin-lBrandeniburg übernommen. 
Die Ortschaft UVIeck'lernburgisch Woi1fsihagen, bisher 
Kirchgemeinde W olde·gk, Kirchenlkreis Starg1a11d, ist 
mit Wir1kunig vom iL Juli 1'91612 zur Eivangelischen Kirch
gemeinde Wolfshagen, 'Kirchenlkreis Strasburg, umge
meindet unld damit ini das Kirchengebiet der Evan
gelis,chen Kirche Berlin-!Brandenburg übernommen. 
Schwerin, den 1.4. Nov.ember 1'9161~ 

Der Oberkirchenrat 
Best 1e 

• Anlage 
zu § 1 Abs. 3 

• vorstehender Ers'ter Durchführungsbestimmung 
{Muster) 

Sammel!liste Nr. „ .. „„.„„.„.„.„„„„.„. *) 

(gemäß § 1 Abs. 3 der Ersten DurcMü'.hru111gS1bestim
mung vcm 2i0. November 196'2 zur Sammlungsverord
nung - GBL LI S. 76131) 
Veran1Stalter: *) 
Zweck der Sammlunig: *) 
Zeiitlicher Geltn1ngsibet,eich der Sammlung:sgene:hmigung 
{Zeitraum der Sammlung1): *) 

Räumlicher Geltungsbereich der Sammlun1gsgenehmi
gung: *) 
Di,e Sammlung ist durch*) .„„.„.„„ .. „„„„. am*) .„„„„„„„ .. „„„, 

IMdlI, Rat des Bez. 
unter Nr.: .„„.„„„.„.„„.„.„„„„ "') genehmigt. 
Diese Sammelliste ist in der !Zahl der gemäß § 17 Abs. 1 
der Ersten Durchführungsbestimmung vom ~O. No
vember 1'91612 zur Sammlungsverordnung (GBL I'I S. 7'63~ 
ausgegebenen Listen enthalten. 
Herr; Frau/Fräulein „„.„ .. „.„ ...... „„ ...... „.„ .. „„ .. „„.„.„.„ ist von dem 
Unterzeichneten mit der Durchführung der Sammlung 
beauftragt. 
.. „ ... „.„ ..... „ .. „„.„ .... „.„ .. „ ....... „ .. „ .......... , den 

(Ort) (Datum) 
(Stempel des Veranstalters) 

Unterschrift des Veranstalters 
Lfd. Name Betrag Ltd. Name Betrag 
Nr. d. Spenders DM Pf Nr. d'. Spenders DM Pf 

(Weitere Eirnzei·chnunigen umseitig!) 
*) Die ·hier erforderlichen Ei'ntragunigen sind im 
Druckverfahren herzustelllen, handschriftlich oder mit 
Schreibmaschine eingetragene Anga'ben an diesen 
Stellen sind ung:ill'tiig. 
Schwerin, den 1'5. Dezember 1191612, 

Der Oberkirchenrat 
Im Auftrage: 

Schill 

•1'6:) G. Nr. - ,'819; V'I 44 b 

N i1ederschrift 

über die Auseinandersetzung bei Pfarrwechsel 

Die Hinweise zu dem Muster ei111er Niederschrift über. 
die Auseinandersetzung bei PtEarrrwechsel nach der 
Belkan:nitmachung vom ·2 .. Juli Hll612. - Kirchliches Amts
blatt Seite 1315 - werden wie folgt ergän~t bzw. al): 
geändert: 

Zu II 'Hinter dem Wort Gemeiil!delkartei ist einzu
fügen: 

Verzeichnis der Ausgetretenen, übergetrete
nen, .Wied•ereingetretenen, Besuchsbuch. 

Zu VI !Bei Zi.ffer 1 und ;2: ist statt (Kunstgegenstände 
lhervorz:uheben') zu setzen: 

1(hier sind auch die vasa sacra, und zwar in 
der Reg:el einzeln, aufzuführen, Hinweis auf 
Schlie oder Krüger: Kunst'- und Geschichts-. 
den1kmäier genügt nicht. Kunstgegenstände 
sind hervorzuheben). 

In dem Muster der Niederschrift in HII !Ziffer 6 muß 
es am En!de statt IV h heißen: IV Ziffer 2 h. 

Der Oberkirchenrat bittet, d:as Muster und die Hin
weise i111 Nr. 7 des Amtsblattes entsprechend zu er
gänzen bzw. abzuändern. 

Sch:werin, den 115. November 191612 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
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47:) G. Nr. /~/' V 312 • 
Phrrfrauendienst 

Nachdem Herr Landessuperintendent Dr. Gasse dii 
Leitung des Pfarrfrauendienstes der Evangelisch
lutherischen LandeSlkirche Mecklenburgs auf eigenen 
Wunsch niedergeleg1t hat, ist Herr 'DandessuI)erinten ... 
dent Pagels in Bad Doberan vom Ober'kirchenrat mit 
dieser Aufgabe betraut worde'n. 
Schwerin, den 1212. November 19t612 

Der Oberkirchenrat 
Walter 

48) G. Nr. /657A VI 41B 0 

Organistenprüfung 
Bei der am 51. Nwemlber m6\2' in Schwerin stattgefun
denen ikirchenmusi'kailischen Prüfung haben diie D
Prüfung bestanid'en: · 

Fraiu Gise'la Ahrens, geb. Winter 
aus Proselken, Kreis' Wismar, 
Frau Lina Schlorif, geb. Schaeffer 
aus· !Parchim,. Karl-IMarx-1.Str. l 

Schwerin, den 110. !November li!JIOO 

Der Oberkirchenrat 
J .. Ti mm 

49) G. Nr. }19A Neustadt-Glewe, Geschenike 
Geschenke 

Für die Instandsetzung, der Orgel in der Kirche zu 
Neustadt-Gieiwe hat ein Gemeindeg1lied MO.,- DM ge
stiftet. 
Schwerin, den 3,, November 191612 

Der Oberkirchenrat 
Walter 

II. Personalien 

Versetzung in den Ruhestand 
In den 'Ruhesta·nd versetzt wurde der Kirchenofberbau
rat Dipll.-'lng. Kurt Klatt wegen Krankheit auf seinen 
Antrag 2'JUm 11. September 196!2. · 

Schwerin, den 18 .. Oktober 1'9612 

Berufen wurden: 

Der Oberkirchenrat 
D. Müller 

Pastor iDr. !Heinrich \Rath!ke in 'Warnkenhagen auf die 
Pfarre 1rJ: in Rostock St. Andreas-Kirche zum 1. Sep
tember -~11!1'612'. /1;$/ rRos:tock St. Andreas,. IPred. IJ: 
. Pastor Gerhard 'Dück in iHolzenldorf auf die Pfarre da~ 
sellbst zum l. Dezem'ber Uli612. /2.1&4!/ Holzendorf, Pred. 
Pastor Gerha!'d Tepplke in Satoiw auf die !Pfarre da
selbst zum l. 'Dezember 1002 .. ~'t)J'f/ Satow, Pred. 
Pastor Hartwig Reeps in Jördenstorf auf die Pfarre 
dase~bst zum U. Dezember 19'~2L )27'4/f Jördenstorf, 
Pred .. 
Pastor Arvid Schnauer in IB'1anikenhagen auf die Pfarre 
daselbst zum 1. Januar 19163. /2'B5f Blankenhaigen, Pred. 
Auftrag zurückgenommen: 
Der dem Hilfsprediiger Peter Wagner in Baumgarten 
ertei!l.te Auftrag zur Verwaltung der !Pfarre Baum
garten wird: mit Wirikung vom 1'9. November 119612 zu
rückgenom.me·n. /9/81/ Peter 'Wagner, Pers.,..Akten 
Heimgerufen wurde: 
Pastor i. R Johannes Wesemann in WOikuhl am 
29.· Oktober Uli6121 im ~~. LebeillSjahr. /140 Johannes 
Wesemann, Pers.-Aikten1 · 
Beauftragt wurden mit dem katechetischen Diens:t: 

zum 1. November 1962 
d'ie 18-Katech,etin Gerda Bösler in der Gemeinde 
Eldena 
die IB-Katechetin !Ingrid Dürr, geb. Yichel in der 
Gemeinde Wismar . 
die B.:Katechetiru '.Bärbel Jocksch~t in der Gemein,_ 
de Kessin 
die B-Katechetin Christel Lentz in der Gemeinde 
Kliniken 
die BJKatechetiru Rita Mitte in der Gemeinde 
War:lin /14/ Rita Mitte, Pers .. -A'ktert 

Xnderungen für dias Kirchliche Amtsblatt Nr. 3/1960 

Seit.e 13 

Baumgarten 119. 11. 191a2 
!Peter Wagner, IHillfspred,;, aurftrags1W1„ stTeichen, 
z. Z. unibesetzt 

Warnkenihagen l. 9. 191612 
Dr. Heinrich Rathke streichen, z. Z. unibesetzt 

Satow :l. 112. 1'9612 
bei Gerhard Tepplke auftragsw. streichen 

Groß Upahl l. 1:1. 19612 
bei Wilhelm Petsch Vlkar streich,en, dafür Hilfs
pred . 

Seite 15 

Jöroenstorf 1. 112. 1002 
,bei 'Hartwi1g Reeps au'ftragsiw. streichen 

Seite 116 

Rostock '(Neueinteilun1g) 
St. Andreaskirche II 

Hans Busecke 
St. Andreas'kirche II 1. 9. 191612 

Dr. Heinrich :Rathke 

Seite '.17 
Bl<ankenhagen 1. '.l. 1003 

bei Arvid Schnauer auftrags,w. streichen 

Seite 119 
Neubrandenburg Vikarinnens1telle 

bei Christa Haack, Vikarin, zur Hilfeleistung 
streichen 

Seite 00 

bei Sterniberg 
zur HiLfeleistunig beauftragt streichen, d'afür Vi
ikarinnenstelle 
Renate He!'berg, Vilkarin1 

Hoizendorf l. l:Z. 'Ul'6''2 
1bei Gerhard Dück auftragsw. streichen 

Wismar..iWendorf, Vilkarinnenstelle 
bei Roswitha iBieleit, Vikarin, auftragsws. 
streichen 
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